
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 364 UGB Indossament
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem indossierten Papier auf den Indossatar über.

2. (2)Dem legitimierten Inhaber der Urkunde kann der Schuldner nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche

die Gültigkeit seiner Erklärung in der Urkunde betreffen oder sich aus dem Inhalte der Urkunde ergeben oder ihm

unmittelbar gegen den Inhaber zustehen.

3. (3)Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der quittierten Urkunde zur Leistung verpflichtet.
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